
Gemeinde Bösel      Bösel, den 18.06.2010   
Der Bürgermeister 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Gemeinde Bösel für das Haushaltsjahr 2010 

 
 
 
 
Aufgrund des § 84 NGO hat der Rat der Gemeinde Bösel in der Sitzung am 20.04.2010 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird  
 
1. Im Ergebnishaushalt 
  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
 1.1 der ordentlichen Erträge auf  7.444.071,00 € 
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.680.193,00 € 
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 € 
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                   
  
 2.1  der Einzahlungen aus laufender  
   Verwaltungstätigkeit 7.040.900,00 € 
 2.2  der Auszahlungen aus laufender 
   Verwaltungstätigkeit                           6.873.130,00 € 
 2.3  der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.666.950,00 € 
 2.4  der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.679.700,00 € 
 2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
   tätigkeit 1.723.000,00 € 
 2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
   tätigkeit     286.500,00 € 
  
 festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.723.000,00 € festgesetzt. 
 



 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 385.000,00 € veranschlagt. 
 
 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.750.000,00 € 
festgesetzt. 
 
 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie 
folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer A 355 v.H. 
Grundsteuer B              345 v.H. 
Gewerbesteuer          335 v.H. 
 
 
 
Bösel, den 20.04.2010  
 
 
Gemeinde Bösel  
 
 
 
Hermann Block     
Bürgermeister   
 
 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die nach § 91 Abs. 4, § 92 Abs. 2 sowie nach § 94 Abs. 2 NGO erforderliche 
Genehmigung ist durch den Landkreis Cloppenburg am 14. Juni 2010 unter dem Aktenzei-
chen 10.4 erteilt worden. Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2, Satz 3, NGO in der Zeit 
vom 21. bis 29. Juni 2010 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus in Bö-
sel, Am Kirchplatz 15, 26219 Bösel, Zimmer Nr. 2.15, öffentlich aus.  
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Brunemund-Rumker          l1706brh1 

            


